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1. Vorbemerkung 
Alle Schulen verfügen nach § 36 i.V.m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen schu-

lischen Hygieneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektionsschutzgesetz 

geregelt sind, um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen und 

Schüler und alle an Schule Beteiligten beizutragen.  

Der vorliegende Rahmen-Hygieneplan Corona dient als Ergänzung zum schuleigenen Hygi-

eneplan der Schule und gilt, solange die Pandemie-Situation im Land besteht. Er ist mit 

dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA) abgestimmt.  

Die Vorgaben der „Niedersächsischen Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen 

die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona-Verordnung)“ in 

der jeweils aktuellen Fassung sind vorrangig zu beachten. Diese Verordnung regelt in § 17, 

dass der Rahmen-Hygieneplan ergänzend zu den Hygieneplänen nach § 36 IfSG zu beach-

ten ist. Ebenfalls zu beachten sind die diesbezüglichen Rundverfügungen der NLSchB. 

Alle Beschäftigten der Schulen, die Schulträger, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle 

weiteren regelmäßig an den Schulen arbeitenden Personen sind darüber hinaus angehal-

ten, sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden zu beachten.  

Das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln ist mit allen Schülerinnen und Schülern 

altersangemessen zu thematisieren.  

Die Umsetzung des Rahmenhygieneplans an der Grundschule Holthausen wird in dieser 

Ergänzung dargestellt und zusammengefasst sowie allen Beschäftigten zur Verfügung ge-

stellt. 

Das unbedingte Einhalten der abgestimmten Maßnahmen ist eine Dienstanweisung. 

Materialien zum Hygieneplan finden Sie auf der Webseite „Arbeitsschutz und Gesundheits-

management in Schulen und Studienseminaren“ des Niedersächsischen Kultusministeri-

ums: www.aug-nds.de/?id=2357 

Die Kontaktdaten der für die öffentlichen Schulen direkt zuständigen Beraterinnen und Be-

rater finden Sie unter http://www.aug-nds.de/?id=149. 

 

 

 

 

 

http://www.aug-nds.de/?id=2357
http://www.aug-nds.de/?id=149
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2. Allgemeine Regelungen – Anpassung der Maßnahmen an das Infek-
tionsgeschehen 

 

In der Niedersächsischen Corona-Verordnung sind für den Schulbetrieb im 1. Schulhalbjahr 

2020/2021 in § 17 Abs. 1 das Szenario A, in § 17 Abs. 2 das Szenario B und in § 17 Abs. 3 

das Szenario C beschrieben.  

Die im Hygieneplan beschriebenen Maßnahmen gelten grundsätzlich für das Szenario A. 

Soweit für Szenario B zusätzliche oder abweichende Maßnahmen vorgesehen sind, werden 

diese jeweils am Ende der einzelnen Abschnitte des Rahmen-Hygieneplans aufgeführt. 

2.1 Szenario A – Eingeschränkter Regelbetrieb  

Szenario A beschreibt einen eingeschränkten Regelbetrieb. Um einen weitgehend norma-

len Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot unter den Schülerinnen 

und Schülern zugunsten eines Kohorten-Prinzips aufgehoben. Unter Kohorten werden fest-

gelegte Gruppen verstanden, die aus mehreren Lerngruppen bestehen können und in ihrer 

Personenzusammensetzung möglichst unverändert bleiben.  

Dadurch lassen sich im Infektionsfall die Kontakte und Infektionswege wirksam nachverfol-

gen.  

2.2 Szenario B – Schule im Wechselmodell 

Wenn es regional wieder zu deutlich erhöhten Infektionszahlen kommen sollte und das 

örtliche Gesundheitsamt feststellt, dass das regionale Infektionsgeschehen einen einge-

schränkten Regelbetrieb (Szenario A) nicht mehr zulässt, wird in Abstimmung mit dem ört-

lichen Gesundheitsamt in Szenario B gewechselt, welches eine Kombination aus Präsen-

zunterricht und Lernen zu Hause vorsieht.  

Es gilt dann wieder:  
- maximal 16 Personen in Präsenzunterricht  

- Mindestabstand von 1,5 Metern auch wieder innerhalb der Lerngruppen  

- Wechsel von Präsenzunterricht und verpflichtendem „Lernen zu Hause“  

2.3 Szenario C – Quarantäne und Shutdown  

Bei lokalen oder landesweiten Schulschließungen bzw. Quarantänemaßnahmen tritt das 

Szenario C in Kraft. Neben regionalen Schließungen ganzer Schulen können auch einzelne 

Jahrgänge, Klassen oder Gebäudenutzer durch das Gesundheitsamt in Quarantäne versetzt 

werden. Die Schülerinnen und Schüler lernen dann ausschließlich zu Hause und die Lehr-

kräfte leiten an und kommunizieren regelmäßig mit den Schülerinnen und Schülern.  

Für die Notbetreuung bei Schulschließungen gelten auch die Vorgaben zum Szenario B. 
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3. Schulbesuch bei Erkrankung 
In der Coronavirus-Pandemie ist es ganz besonders wichtig die allgemein gültige Regel zu 

beachten: Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von 

der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein. 

Abhängig von der Symptomschwere können folgende Fälle unterschieden werden: 

1. Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens         (z. 

B. nur Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule besucht werden. 

2. Bei Infekten mit einem ausgeprägten Krankheitswert (z. B. Husten, Halsschmerzen, 

erhöhte Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden Symp-

tomfreiheit kann die Schule ohne weitere Auflagen (d.h. ohne ärztliches Attest, ohne 

Testung) wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten 

Covid-19 Erkrankung bekannt ist.  

3. Bei schwererer Symptomatik, zum Beispiel mit Fieber ab 38,5°C oder akutem, uner-

wartet aufgetretenem Infekt (insb. der Atemwege) mit deutlicher Beeinträchtigung des 

Wohlbefindens oder anhaltendem starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung er-

klärbar ist, sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Die Ärztin oder der 

Arzt wird dann entscheiden, ob ggf. auch eine Testung auf SARS-CoV-2 durchgeführt 

werden soll und welche Aspekte für die Wiederzulassung zum Schulbesuch zu beachten 

sind.  

In folgenden Fällen darf die Schule oder das Schulgelände nicht betreten werden und eine 

Teilnahme an Schulveranstaltungen nicht erfolgen:  

- Personen, die SARS-CoV-2 positiv getestet wurden  

- Personen, die engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Fall hatten und unter 

häuslicher Quarantäne stehen 

- Personen, die aus einem Coronavirus-Risikogebiet zurückkehren, müssen sich i. d. 

R. beim zuständigen Gesundheitsamt melden und sich ggf. in Quarantäne begeben 

4. Verhalten beim Auftreten von Symptomen in der Schule 
Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der Unterrichts- 

oder Betreuungszeit wird die betroffene Schülerin/ der betroffene Schüler durch einen Er-

ziehungsberechtigten umgehend abgeholt. Bis zur Abholung wird die Schülerin/ der Schü-

ler in einem separaten Raum isoliert. Während dieser Zeit und auf dem Heimweg sollte das 

betroffene Kind die Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die Erziehungsberechtigten werden 

auf die Notwendigkeit einer umgehenden ärztlichen Abklärung hingewiesen. Auf keinen 

Fall sollte die Arztpraxis jedoch ohne Ankündigung aufgesucht werden. 
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5. Zutrittsbeschränkungen 

Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder dort nicht re-

gelmäßig tätig sind, ist nach Möglichkeit während des Schulbetriebes auf ein Minimum 

zu beschränken! 

Es gilt zu beachten: 

- Zutritt nur nach vorheriger Anmeldung aus einem wichtigen Grund  

- Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern  

- Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung  

- Dokumenten der Kontaktdaten im „Besucherbuch“ 

- Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z. B. durch Eltern oder Erziehungs-

berechtigte, in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des Schulgebäudes 

sind grundsätzlich untersagt und auf notwendige Ausnahmen zu beschränken.  

Schulfremde Personen müssen zusätzlich über die einzuhaltenden Maßnahmen informiert 
werden. 
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6. Persönliche Hygiene 
Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über 

die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann 

mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, 

eine Übertragung möglich.  

6.1 Wichtigste Maßnahmen  
 

 
 
Für Szenario B gilt abweichend:  

Das Abstandsgebot ist wieder überall zu beachten, s. Kap. 7.  
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6.2 Gründliche Händehygiene  

1. Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, ent-

scheidend ist der Einsatz von Seife, z. B. nach Husten oder Niesen; nach der Benutzung 

von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes; 

vor dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schut-

zes, nach dem Toiletten-Gang.  

(siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) 
 

2. Alle Kinder waschen sich sofort nach Betreten des Klassenraums die Hände! Die beglei-
tende Lehrkraft oder päd. Mitarbeiterin ist ab 7.40 Uhr im Klassenraum und überprüft 
dies. 

 

3. Damit die Haut durch das häufige Waschen nicht austrocknet, sollten die Hände regel-

mäßig eingecremt werden. Die Handcreme ist für den Eigengebrauch von zu Hause mit-

zubringen.  

 

 

 

6.3  Händedesinfektion 

1. Grundsätzlich: Durchführung der Händedesinfektion zumindest im Grundschulbereich 

nur unter Anwesenheit/ Anleitung durch eine Aufsichtsperson! Händedesinfektion ist 

generell nur als Ausnahme und nicht als Regelfall zu praktizieren!  
 

2. Das Desinfizieren der Hände ist nur dann sinnvoll, wenn 

• ein Händewaschen nicht möglich ist, 

• nach Kontakt mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem. 
 

3. Den Schülerinnen und Schülern ist die korrekte Anwendung einer Händedesinfektion 

altersgerecht von den Lehrkräften zu erläutern. Ferner sind Lehrkräfte darauf hinzuwei-

sen, dass Desinfektionsmittel nie unbeaufsichtigt zusammen mit den Schülerinnen 

und Schülern in einem Raum sein dürfen.  
 

4. Anwendung: Das Desinfektionsmittel muss in ausreichender Menge in die trockene 

Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände 

eingerieben werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten   

(siehe  auch www.aktion-sauberehaende.de). 

 

 

 

 

 

 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
file:///F:/Infektionsschutz/Corona/Hygienekonzept/www.aktion-sauberehaende.de
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6.4   Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

1. Außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen ist ein (MNB) in von der Schule beson-

ders gekennzeichneten Bereichen zu tragen, in denen aufgrund der örtlichen Gegeben-

heiten ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu Personen anderer Kohorten nicht 

gewährleistet werden kann. Das betrifft in der Regel Gänge, Flure, Versammlungs-

räume usw., ggf. auch das Außengelände.  
 

2. Im Unterricht ist, auch beim Unterschreiten des Mindestabstands, keine Masken-

pflicht vorgesehen! 
 

3. In den Pausen wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen.  
 

4. Die Schülerinnen und Schüler sollten täglich eine Maske mitbringen. Diese sollte durch 

die Eltern mit einem Kugelschreiber (waschbar) beschriftet werden. 
 

5. Die MNB soll von allen Personen (Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Mitarbeiter) 

getragen werden, sobald man Bewegung ist (Pause, Gang zur Toilette/Schulhof,…).  
 

6. Weitere Hinweise siehe:   

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html 
 

7. Das prophylaktische Tragen von Infektionsschutzhandschuhen wird nicht empfohlen. 
 

8. die Visiere stellen keine gleichwertige Alternative zu MNB dar, da Visiere nicht die Ge-

schwindigkeit des Atemstroms oder des Speichel-/Tröpfchenauswurfs reduzieren, son-

dern max. die direkt auf die Scheibe auftretenden Tröpfchen auffangen. Das tatsächli-

che Rückhaltevermögen für Aerosole ist aufgrund der Umströmung des Visiers sehr be-

grenzt. Ähnliches gilt für Plexiglastrennwände (Spuckschutz).  

6.5   Persönliche Hygiene – gemeinsam genutzte Gegenstände 

- Von Schülerinnen und Schülern erstellte Arbeits- oder Unterrichtsmaterialien können 

grundsätzlich auch haptisch entgegengenommen werden.  

- Gleiches gilt auch für die Rückgabe von Schulbüchern.  

- Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte dürfen nicht 

mit anderen Personen geteilt werden. 

- Die Weitergabe oder gemeinsame Benutzung von Gegenständen, die intensiv mit den 

Händen oder dem Gesicht berührt werden, sollte möglichst vermieden werden. Gegen-

stände, die ausnahmsweise von mehreren Personen genutzt werden, sind zwischen den 

Nutzungen mit den bereitgestellten Reinigungsmitteln zu reinigen. Handelsübliche ten-

sidhaltige Reinigungsmittel sind hier ausreichend (z. B. Spülmittel, Haushaltsreiniger). 

Ist eine Reinigung nicht möglich, so haben sich die Nutzenden vor und nach der Benut-

zung die Hände gründlich mit Seife zu waschen oder zu desinfizieren. Dabei soll darauf 

hinge-wiesen werden, dass in diesem Fall insbesondere die Vorgaben zur persönlichen 

Hygiene (kein Kontakt mit Augen, Nase, Mund) eingehalten werden. 

 

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
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6.6   Verteilen von Speisen 

Das Verteilen von Lebensmitteln an Dritte, z. B. anlässlich von Geburtstagen, ist aus hygi-

enischen Gründen auf einzeln abgepackte Fertigprodukte zu beschränken. 

7. Abstandsgebot 
 

1. Grundsätzlich gilt für alle: wo Abstand gehalten werden kann, ist dieser auch weiterhin 

einzuhalten! 

 

2. Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Ab-

standsgebot unter den Schülerinnen und Schülern zugunsten eines Kohorten-Prinzips auf-

gehoben.  

 

3. Im Übrigen gilt außerhalb der Lerngruppen/ Kohorten:  

- Zu Personen der anderen festgelegten Kohorten soll ein Mindestabstand von 1,5 Me-

tern eingehalten werden.  

- Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Lehrkräften, Pädagogischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Beschäftigten der Schulen, Erziehungsberechtigten 

und Besuchern.  

 

4. Für Szenario B gilt abweichend:  

Das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern ist zwischen allen Personen, die nicht zum 

eigenen Hausstand gehören, generell zu beachten. Das Kohorten-Prinzip wird ausgesetzt.  

 

5. Für Szenario A und B gilt:  

- Bei der Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogi-

scher Unterstützung kann eine Unterschreitung des Mindestabstandes erforderlich 

sein.  

- Schülerinnen oder Schüler mit Schulbegleitung sind als eine Einheit (als Tandem) aus 

zwei Personen anzusehen, die untereinander, soweit dies in dem Unterstützungsbedarf 

der Schülerin oder des Schülers begründet ist, von der Abstandspflicht befreit sind. 
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8. Kohorten-Prinzip 
- Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Ab-

standsgebot unter den Schülerinnen und Schülern zugunsten eines Kohorten-Prinzips 

aufgehoben. 

 

- Kohorten sollen möglichst klein gehalten werden, damit im Falle des Auftretens von 

Infektionen möglichst wenig Personen von Quarantänemaßnahmen betroffen sind. Im 

Idealfall bildet eine Klasse/Lerngruppe eine Kohorte. Grundsätzlich umfasst aber eine 

Kohorte im Vormittagsunterricht und in der Betreuung maximal einen Schuljahrgang. 

 

- Bei der Umsetzung der Ganztagsangebote umfasst eine Kohorte zwei Schuljahrgänge 

(entweder Jahrgang 1 und 2 oder Jahrgang 3 und 4). 

 

- Die Zusammensetzung einer Kohorte muss dokumentiert werden und sie sollte so kon-

stant wie möglich gehalten werden. 

 

- Lehrkräfte sowie pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (PM) agieren grund-

sätzlich kohortenübergreifend, da sie zwangsläufig in mehreren Kohorten eingesetzt 

werden müssen. Daher ist der o. a. Personenkreis angehalten, das Abstandsgebot un-

tereinander und zu ihren Schülerinnen und Schülern einzuhalten, wo immer dies mög-

lich ist. 

 

- Für Szenario B gilt abweichend:  

o Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss im Schulbe-
trieb ein Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden. Das bedeu-
tet, dass die Tische in den Klassenräumen entsprechend weit auseinanderge-
stellt werden müssen. Bodenmarkierungen können bei der Ausrichtung der Sitz-
plätze unterstützen.  
 

o Die Schülerinnen und Schüler werden umschichtig in geteilten Lerngruppen un-
terrichtet. Abhängig von der Größe des Unterrichtsraums sind das in der Regel 
maximal 16 Personen inkl. Lehrkraft, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und ggf. Schulassistenz.  

 

o Besondere Gegebenheiten vor Ort (kleine Klassen mit max. 16 Personen inkl. 
Lehrkraft, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ggf. Schulassis-
tenz) und/oder besonders große Räume) erlauben Abweichungen von dieser Re-
gelung. 
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9. Raumhygiene  

9.1 Lüften 

- Zur Reduktion des Übertragungsrisikos von COVID 19 ist auf eine intensive Lüftung der 

Räume zu achten. Es ist das „20 – 5 – 20 Prinzip“ (20 Minuten Unterricht, 5 Minuten 

lüften, 20 Minuten Unterricht) zu befolgen.  

- Die Lüftung hat als eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch möglichst vollständig ge-

öffnete Fenster zu erfolgen (in Abhängigkeit von der Außentemperatur über 3 bis 10 

Minuten).  

- Alle Fensterbänke sind in den Klassenräumen leer geräumt, um eine zügige Stoßlüftung 

zu gewährleisten. 

- Während des Lüftens kann grundsätzlich Unterricht stattfinden.  

- In den Pausen kann und sollte darüber hinaus länger gelüftet werden.  

- Vor Beginn des Unterrichtes ist der Raum gut zu durchlüften.  

- Zwischen den Unterrichtsstunden und in den Pausen ist ebenfalls zu lüften.  

- Die Raumluft kühlt beim Stoßlüften in Räumen über wenige Minuten nur um ca. 2 - 3 

Grad ab, was für die Schülerinnen und Schüler gesundheitlich unbedenklich ist. Eine 

Dauerlüftung soll nicht erfolgen. Andauernde Zugluft ist zu vermeiden.  

- Schülerinnen und Schüler können als „Lüftungsdienst“ zum Beispiel an das Lüften erin-

nern und ggfs. das Öffnen und Schließen der Fenster übernehmen.  

 
 

9.2 Reinigung  

1. Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen  Schulgebäude  –  Anforderungen an die Rei-

nigung) ist zu beachten. Sie definiert Grundsätze für eine hygienische Schulreinigung 

unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen hinsichtlich Technik und Methoden der 

Gebäudereinigung und rechtlicher Anforderungen durch das Infektionsschutzgesetz.   
 

2. Ergänzend dazu gilt:   

 Flächen, die oft angefasst werden (z.B. Türgriffe, Handläufe, Lichtschalter) werden 

von unseren Reinigungskräften regelmäßig (mindestens einmal am Tag) intensiv ge-

reinigt.  
 

 Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell 

als Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt werden. Eine Sprühdes-

infektion, d. h. die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist we-

niger effektiv und auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, da Desinfektionsmit-

tel eingeatmet werden können (ebenso bei warmer, evtl. dampfender Desinfekti-

onslösung).  
 

 Folgende Areale der genutzten Räume der Schulen sollten mit den üblichen Reini-

gungsmitteln (Detergenzien) besonders gründlich und in stark frequentierten Berei-

chen täglich gereinigt werden:  
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•  Türklinken, Griffe (z. B. an Schubladen- und Fenstergriffe)  

•  Treppen- & Handläufe  

•  Lichtschalter   

•  Tische, Telefone, Kopierer  

•  und alle sonstigen Griffbereiche.   

 

 Die Müllbehälter sind täglich zu leeren.  
 

 Computermäuse und Tastatur sind von den Benutzern nach der Benutzung selbst 

mit geeigneten Reinigungsmitteln zu reinigen.   

9.3 Wegekonzept, Verhalten auf den Fluren  

1. Auch außerhalb der Unterrichtsräume muss gewährleistet sein, dass Personen aus un-

terschiedlichen Kohorten Abstände zueinander einhalten können. Aus diesem Grund 

nutzen die Klassen, die jeweils für sie vorgeschriebenen Eingänge.  
 

2. Eltern sollten Ihre Kinder lediglich bis zum Schulhof begleiten. Die Schülerinnen und 

Schüler sollten den Weg bis zur Schultür möglichst alleine bewältigen.  
 

3. Die Kinder sollen durch feste Eingänge und über bestimmte Wege den Klassenraum be-

treten. Die Wege werden am 1. Tag mit den Kindern besprochen.  
 

 1a: Notausgangstür Klassenraum  

 1b: Eingang und Ausgang: Notausgangstür in der Aula 

 1c: Eingang und Ausgang: Notausgangstür am Mehrzweckraum 

 

 2a:  Eingang: Notausgangstür Aula, Ausgang Notausgangstür Wendeltreppe 

 2b:  Eingang: Notausgangstür Aula, Ausgang: Notausgangstür Aula 

 

 3a: Eingang: Haupteingang, Ausgang: Haupteingang  

 3b: Eingang: Haupteingang, Ausgang Notausgangstür Wendeltreppe 

 

 4a:  Eingang: Haupteingang Aula, Ausgang: Notausgangstür Wendeltreppe 

 4b:  Notausgangstür Klassenraum 

 

 

4. Aufgrund der offenen Eingangsphase verzichten wir auf eine Staffelung der Anfangszei-

ten. Die Schülerinnen und Schüler sollten jedoch nicht vor 7:40 Uhr das Schulgelände 

betreten, da die Schule erst zu diesem Zeitpunkt betreten werden darf und dement-

sprechend Schlangen vor den Türen vermieden werden sollten. 
 

5. Die Laufwege in den Fluren werden mit den Klassenlehrkräften eingeübt und müssen 

eingehalten werden.  
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6. Es gelten in bestimmten Bereichen „Einbahnstraßen-Regelungen“ (erkennbar an ent-

sprechender Beschilderung). 
 

7. Wartebereiche (z.B. vor dem Sekretariat) sind durch Schilder angezeigt und müssen 

eingehalten werden. 
 

8. Gebot des „Rechtsverkehrs“ in Fluren und Gängen.  

 

 

10  Sanitärbereich 
 

1. In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtü-

cher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Abfallbehälter für Einmalhandtü-

cher sind vorzuhalten.  
 

2. Am Eingang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen wer-

den, dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne Schülerinnen und Schüler auf-

halten dürfen.  
 

3. Die Toiletten sind regelmäßig auf Funktions- und Hygienemängel zu prüfen.  
 

4. Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei 

Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Konta-

mination mit einem Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine prophylaktische 

Scheuer-Wisch-Desinfektion erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu tra-

gen. Wickelauflagen sind unmittelbar nach Nutzung zu desinfizieren.  

11  Infektionsschutz in den Pausen 

11.1 Mindestabstand 

Auch in den Pausen und unmittelbar vor Unterrichtsbeginn bzw. unmittelbar nach Unter-

richtschluss muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird.  

11.2  Pausenzeiten und Unterteilung 

1. Während der Pausenzeit ist unser Außenbereich in vier Bereiche unterteilt: Sportplatz, 

Innenhof (bei der Aula), Schulhof vorne und Spielplatz. 
 

2. Jeder Jahrgang/ jede Kohorte darf nur den Bereich nutzen, der laut Pausenplan vorge-

geben ist.  
 

3. Jede Klasse wird von ihrer Lehrkraft in die Pause geschlossen begleitet.  
 

5. Die Pausenaufsicht übernehmen je zwei Lehrkräfte. 
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12   Speiseneinnahme – vom Pausenbrot bis zur Schulkantine 
 

12.1 Pausenbrot  
- Persönliche Hygieneregeln beachten.  

- Kein Herumreichen von Brotdosen.  

- Kein Austausch oder Probieren von Speisen, Trinkflaschen und Lebensmitteln unter-ei-

nander.  
 

12.2 Schulkantine 
- Beim gemeinsamen Mittagessen sind die verschiedenen Kohorten räumlich und/oder 

zeitlich voneinander zu trennen. Große Räume (z. B. Mensen) können dazu in verschie-

dene Bereiche geteilt werden.  

- Die Vorgaben der Niedersächsischen Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen ge-

gen die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona-Verord-

nung) zu Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warte-

schlangen sowie Hygienemaßnahmen, die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu vermindern, sind zu beachten.  

- Außerdem gilt:  

o Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Essensausgabe haben während der Ar-

beit eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

o Eine Möglichkeit zur Händereinigung oder Händedesinfektion ist vorzusehen (s. 

Kap. 6.2 und 6.3).  

o Der Betreiber dokumentiert in Zusammenarbeit mit der Schule den Zeitpunkt 

des Betretens durch die jeweilige Kohorte.  

- Eine Reinigung von Besteck und Geschirr im Geschirrspüler bei 60 Grad Celsius 

oder höherer Temperatur ist besonders effizient. Wo dies nicht möglich ist, sollte 

bei manuellen Spülpro-zessen möglichst warmes Wasser (> 45 °C, jedoch zum 

Schutz der Hände nicht höher als 50 °C) mit Spülmittel verwendet werden. 

13   Ganztagsbetrieb 
1. Szenario A strebt eine Rückkehr zu einem geordneten Schulbetrieb einschließlich Ganz-

tagsbetrieb an, der aber nicht mit dem Ganztagsangebot vor der Corona-Pandemie 

gleichgesetzt werden kann. 
 

2. Das Kohorten-Prinzip umfasst hier maximal zwei Schuljahrgänge.  
 

3. Die Hausaufgabenbetreuung wird in Jahrgangskohorten angeboten. 
 

4. Die AGs umfassen je zwei Schuljahrgänge (s.o.) 
 

5. Für Szenario B gilt abweichend: es findet kein Nachmittagsangebot statt.  
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14  Schulsport 

Die sportliche Betätigung muss zum Schutz vor Corona-Infektionen verantwortungsvoll er-

folgen.  Die Regelungen der „Niedersächsischen Verordnung zur Neuordnung der Maßnah-

men gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2“ zur Durchführung des Sportun-

terrichts sind in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. 
 

1. Abstand und Kontaktlosigkeit: Es gilt die allgemeingültige Abstandsregel. Sportunter-

richt findet innerhalb der festgelegten Kohorte statt. Um einen weitgehend normalen 

Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot unter den Schülerinnen 

und Schülern zugunsten der Kohorte aufgehoben. 

2. Lüftungsmaßnahmen: Schulsport sollte bevorzugt im Freien stattfinden. In der Sport-

halle, den Umkleidekabinen und Duschräumen sollte regelmäßig und intensiv gelüftet 

werden zwischen den Kohorten. Nach Möglichkeit auch während des Unterrichts lüften 

(20-5-20 Prinzip). 

3. Gemeinsame Nutzung von Sportgeräten: „Nach der gemeinsamen Nutzung von Sport-

geräten, die mit den Händen berührt werden, sind am Ende des Unterrichts die Hände 

gründlich zu waschen.“ 

4. Sportartenspezifische Hinweise: „Sportliche Betätigungen, die den physischen Kontakt 

zwischen Personen betont oder erfordert, […], bleibt weiterhin untersagt.“ 
 

WICHTIG: Für Szenario B gelten abweichende Maßnahmen! 
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15  Musikunterricht 

Die Regelungen der „Niedersächsischen Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen ge-

gen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2“ zur Durchführung von Gesangs- und 

Orchesteraufführungen sind zu beachten. 
 

„Chorsingen oder  dialogische Sprechübungen dürfen aufgrund des erhöhten Über-

tragungsrisikos durch vermehrte Tröpfchenfreisetzung und Aerosolbildung in Räum-

lichkeiten nicht stattfinden…“ 

„Chorsingen unter freiem Himmel ist unter Einhaltung eines Mindestabstands von 2 

Metern zulässig.“  

„Beim Musizieren mit anderen Instrumenten sind die allgemeinen Abstands- und Hy-

gieneregeln (Mindestabstand von 1,5m) beim Musizieren ausreichend und einzuhalten.“ 

 

Risikominimierende Maßnahmen für den Musikunterricht in geschlossenen Räumen 

 Instrumente (keine Blasinstrumente) mit einfach zu reinigenden und unempfindli-
chen Oberflächen einsetzen (Boomwhacker, Stabspiele, Claves, Trommeln …) 

 Händewaschen vor der Benutzung von Instrumenten 

 Direkte Weitergabe und gemeinsame Benutzung von Instrumenten vermeiden 

 Reinigung von Instrumentenoberflächen nach dem Spielen  

(z.B. von Kindern selbst/Reinigungstücher) 

 Möglichst große Räume (Abstand!) 

 Bestmögliche Durchlüftung 

 

Möglichkeiten/Ideen für sinnvolles Musizieren in geschlossenen Räumen 

 Bocypercussion am Platz 

 Rhythmusspiele mit Tisch, Stuhl, Inhalt des Federmäppchens 

 Bewegungsspiele/Bewegungschoreografien am Platz (zur Musik) 

 Klanggeschichten  

 Mitspielsätze zur Musik (Boomwhacker, Stabspiele, Cajon,…) 

 Trommelstücke 

 Musikhören  

 Musiktheorie  

 … 
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16  Umgang mit Schülerinnen und Schülern aus Risikogruppen 
 

- Schülerinnen und Schüler, die einer der Risikogruppen  (siehe Hinweise des Robert 

Koch-Instituts https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risi-

kogruppen.html) angehören, haben im Szenario A wieder regelmäßig am Unterricht in 

der Schule teilzunehmen.  

- Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen aus den oben beschriebenen Risiko-

gruppen in einem gemeinsamen Haushalt zusammenleben, können ebenfalls wieder 

regelmäßig am Präsenzunterricht teilnehmen.  

- Für Ausnahmefälle ist eine Härtefallregelung möglich. Einen entsprechenden Antrag 

können Erziehungsberechtigte bei der Schulleitung stellen. Den Antrag und eine Hand-

lungshilfe finden Sie unter https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuel-

les/schule-neues-schuljahr-190409.html. 

 

- Für Szenario A und B gilt:  

Die ausschließliche Teilnahme am Lernen zu Hause ist für Schülerinnen und Schüler aus 

Risikogruppen nur nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung möglich. 

 

17  Konferenzen und Versammlungen 
- Besprechungen und Konferenzen der schulischen Gremien sind zulässig, sollen jedoch 

auf das notwendige Maß begrenzt werden. Dies gilt auch für Elternsprechtage etc. Da-

bei ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten.  

 

- Für Szenario B gilt abweichend:  

Besprechungen und Konferenzen der schulischen Gremien sind grundsätzlich zulässig, 

sollen jedoch auf das notwendige Maß begrenzt werden. Dabei ist auf die Einhaltung 

des Mindestabstandes zu achten. Video- oder Telefonkonferenzen sind zu bevorzugen. 

18  Meldepflicht 
 

1. Das Auftreten einer Infektion mit dem COVID-19-Virus ist der Schulleitung mitzuteilen. 

Aufgrund der gesetzlichen Meldepflicht in § 8 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Nr. 1 lit. t 

und § 7 Abs. 1 Nr. 44a des Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der begründete Verdacht 

einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19-Fällen in Gemeinschaftseinrich-

tungen dem Gesundheitsamt zu melden.  

 

2. Der Verdacht auf COVID-19 ist begründet bei Personen mit jeglichen mit COVID-19 ver-

einbaren Symptomen (z. B. Atemwegserkrankungen jeder Schwere und/oder Verlust 

von Ge-ruchs-/Geschmackssinn) UND Kontakt mit einem bestätigten Fall von COVID-

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html
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19, d. h. Aufenthalt am selben Ort (z. B. Klassenzimmer, Wohnung/Haushalt, erweiter-

ter Familienkreis).  

 

3. Bei ungewöhnlich gehäuftem Auftreten von Personen mit Symptomen und bei Unsi-

cherheiten kann eine vorsorgliche Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt sinnvoll 

sein.  


